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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Satzung über Festlegung des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich 
"Lessingstraße/Malmkestraße“ 
 

hier: Umstellung des Aufhebungsverfahrens auf das Verfahren 
nach § 34 Abs. 4 BauGB und Öffentliche Auslegung 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Kartenaus-
schnitt zu entnehmen: 
 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt, das durch Ratsbeschluss vom 
10.12.2020 (Drucksachennummer 0611/2020) eingeleitete Auf-
hebungsverfahren im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu 
der am 03.09.1984 in Kraft getretenen Satzung über Festlegung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 
BBauG für den Bereich „Lessingstraße/Malmkestraße“ auf das Ver-
fahren nach § 34 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 34 Abs. 6 
BauGB umzustellen. 

 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal aus-
gehängten und zu diesem Beschluss gehörenden Entwurf der Auf-
hebungssatzung zur Satzung über Festlegung des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den 
Bereich "Lessingstraße/Malmkestraße" – Aufhebung nach § 34 
Abs. 4 BauGB und beauftragt die Verwaltung, die Aufhebungs-
satzung einschließlich der Begründung vom 11.03.2021 gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Die Begründung vom 11.03.2021 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
der Aufhebungssatzung beigefügt und ist als Anlage Gegenstand 
der Niederschrift. 

 

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich der Satzung über Festlegung des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich 

„Lessingstraße/Malmkestraße“ liegt im Stadtbezirk Nord, in der Gemar-
kung Boele, Flur 16. 
 

Das Satzungsgebiet befindet sich entlang der Lessingstraße westlich 
begrenzt durch die Sonntagstraße. Des Weiteren liegen im Geltungs-
bereich die Straßen Malmkestraße, Adalbert-Stifter-Straße und die Gott-
fried-Keller-Straße. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lage-
plan zu entnehmen. Dieser Lageplan im Maßstab 1:1000 ist Bestandteil 
des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes soll nach dem 
Ratsbeschluss durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. –  
 

Öffentliche Auslegung 
 

der Satzung über Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich "Lessing-
straße/Malmkestraße" -Aufhebungsverfahren nach § 34 Abs. 4 BauGB 
in Verbindung mit § 34 Abs. 6 BauGB- mit Begründung vom 11.03.2021 
 

Die o.g. Satzung (Aufhebung) liegt mit Begründung in der Zeit 
 

vom 20.07.2021 bis einschließlich 18.08.2021 
 

beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, His-
torisches Rathaus, Bauteil D, Flurbereich 1. Obergeschoss, Rat-
hausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr) öffentlich aus. 
 

Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist zurzeit nur nach 
vorheriger terminlicher Absprache möglich. Melden Sie sich bitte im 
Vorfeld bei der zuständigen Sachbearbeiterin/dem zuständigen Sach-
bearbeiter unter folgender Telefonnummer: 02331 207-3897 oder E-Mail-
Adresse: Nathanael.Stolte@stadt-hagen.de an. Die Einsichtnahme darf 
aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge der Bürger*innen 
nicht in Gruppen erfolgen. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den 
Haupteingang des Rathauses I. Die aktuellen Zugangsbeschränkungen 
können Sie den Aushängen am Haupteingang entnehmen und im In-
ternet unter folgendem Link einsehen: www.hagen.de / Leben in Hagen 
/ Infos zum Coronavirus / Regeln in Hagen. 
 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und die 
Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen: www.hagen.de / 
Hagen A-Z / B / Bebauungspläne im Verfahren. 
 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, el-
ektronisch oder zur Niederschrift einzeln oder als Sammeleingabe unter 
oben genannten Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 

– Die Auslegung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 12.07.2021            i.V. Christoph Gerbersmann 
                                          (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Ukugbunu, Peter, wohnhaft: 32 Hospital Road, Owhelogbo, Ni-
geria, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hil-
fen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugssetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 08.07.2021, Akten-
zeichen 55/7122-53255 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Loock, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

http://www.hagen.de/
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Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 08.07.2021         i.V. Christoph Gerbersmann 
                                       (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 4/21 (707) Wohnbebauung Dorfstraße Garenfeld 
hier: Einleitung des Verfahrens 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 
 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 4/21 (707) Wohnbebauung Dorfstraße Garenfeld ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung.   

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4/21 (707) Wohn-
bebauung Dorfstraße Garenfeld liegt im Stadtbezirk Nord, in der 
Gemarkung Garenfeld, Flur 1 und umfasst die Flurstücke 177, 807, 813, 
814 und teilweise die Flurstücke 182/3 und 770. Das Plangebiet ist im 
Norden und Südosten von Landwirtschaftsfläche umgeben. Im Osten 
des Plangebiets liegt ein Sportplatz. Im Süden schließen sich Wohn-
gebäude und landwirtschaftliche Betriebsgebäude an. Im Westen sind 
Wohngebäude mit dahinterliegenden Landwirtschaftsflächen vorhanden.     

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lage-
plan zu entnehmen. Dieser Lageplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil 
des Beschlusses.   

Nächster Verfahrensschritt: 
Nach der Einleitung findet als nächster Schritt die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden statt. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 12.07.2021                  i.V. Christoph Gerbersmann 
                                                (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für die Divan GmbH, vertreten durch Herrn Mihaly Garas letzte bekannte 
Anschrift der GmbH Berliner Str. 3, 58135 Hagen, liegt im Fachbereich 
Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 
58095 Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 08.06.2021 
- Gewerbesteuerveranlagung/en für den Veranlagungszeitraum 

2018 
- Vorauszahlungen für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, Be-
reich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
 

Geschäftszeichen: 10398660 
Kassenzeichen: 1001.1007553.1 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.Nr. 02331/206-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.  
Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 02.07.2021              Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln der Stadt Hagen 
 

Das Dienstsiegel mit der Nummer 434 wird hiermit für ungültig erklärt. 
 

Das Dienstsiegel wird wie folgt beschrieben: 
 

Am oberen äußeren Rand befindet sich die Beschriftung: „Stadt Hagen“. 
 

In der Mitte des Dienstsiegels ist das Wappen der Stadt Hagen abgebil-
det.  
 

Am unteren Rand befindet sich die Nr. 434. 
 

Das Dienstsiegel hat ein rundes Format und einen Durchmesser von 20 
mm. 
 

Hagen, 05.07.2021           Stadt Hagen  
                                          Der Oberbürgermeister 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplans Nr. 115 Wohnbebauung 
Dorfstraße Garenfeld 
hier: Einleitung des Verfahrens 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 
 
 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung der Teiländerung Nr. 
115 Wohnbebauung Dorfstraße Garenfeld zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Hagen nach § 1 Abs. 8 BauGB in der derzeit gültigen Fassung.  
 

Der Geltungsbereich der Teiländerung liegt im Stadtbezirk Nord, in der 
Gemarkung Garenfeld, Flur 1 und umfasst die Flurstücke 177, 807, 813, 
814 und teilweise die Flurstücke 182/3 und 770. Das Plangebiet ist im 
Norden und Südosten von Landwirtschaftsfläche umgeben. Im Osten 
des Plangebiets liegt ein Sportplatz. Im Süden schließen sich Wohn-
gebäude und landwirtschaftliche Betriebsgebäude an. Im Westen sind 
Wohngebäude mit dahinterliegenden Landwirtschaftsflächen vorhanden.   
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lage-
plan zu entnehmen. Dieser Lageplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil 
des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Nach der Einleitung findet als nächster Schritt die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden statt. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 12.07.2021                  i.V. Christoph Gerbersmann 
                                                (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter) 
 

 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln der Stadt Hagen 
 

Das Dienstsiegel mit der Nummer 6 wird hiermit für ungültig erklärt. 
 

Das Dienstsiegel wird wie folgt beschrieben: 
 

Am oberen äußeren Rand befindet sich die Beschriftung: „Stadt Hagen“. 
 

In der Mitte des Dienstsiegels ist das Wappen der Stadt Hagen abgebil-
det.  
 

Am unteren Rand befindet sich die Nr. 6. 
 

Das Dienstsiegel hat ein rundes Format und einen Durchmesser von 30 
mm. 
 

Hagen, 08.07.2021               Stadt Hagen 
                                              Der Oberbürgermeister 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Ablauf des Nutzungsrechts gemäß § 13 Abs. 11 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten sind die Nutzungsrechte 
abgelaufen und der Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Delstern 

Grabstätte Name 

17 / - / 138 Schimrock 

37 / - / 3-4 Hatzfeld 

37 / - / 105-106 Erlinghagen 

40 / - / 013-014 Brombach 

U3 / 1 / 9A-9B Bence 

 

Friedhof Haspe 

Grabstätte Name 

6 / 5 / 3-4 Furgeri 

16 / 5 / 11A-11B Lepper 

 

Friedhof Loxbaum 

Grabstätte Name 

32 / - / 45-46 Pollok 

32 / - / 55-56 Westphal 

 

Friedhof Vorhalle 

Grabstätte Name 

1 / - / 34 Bachmann 

23A / - / 5-6 Jekel 

U24 / - / 16A-16B Stein 
 

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist gemäß § 15 der Fried-
hofssatzung möglich. Die Gebühren für den Wiedererwerb richten sich 
nach der aktuell gültigen Friedhofsgebührensatzung. 
 

Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes oder Rechte, die der be-
absichtigten Einziehung entgegenstehen, können innerhalb eines Mo-
nats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung beim Wirtschafts-
betrieb Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich (Postfach 4249, 58042 
Hagen) oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132   136) beantragt bzw. gel-
tend gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
 

http://www.hagen.de/
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Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, ist 
die Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung be-
rechtigt, diese entschädigungslos zu entfernen und weiterzuverwenden 
oder zu entsorgen. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen das Abräumen einer Grabstätte kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der „Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-
gerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S. 548), 
einzureichen. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften bei-
gefügt werden. 
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Hagen, 12.07.2021             Hans-Joachim Bihs (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Einziehung von Grabstätte gemäß § 13 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den aufgeführten Grabstätten ist das Nutzungsrecht erloschen, da es 
keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten inner-
halb eines Jahres seit seinem Ableben übernommen hat. 
 

Friedhof Altenhagen 

Grabstätte Name 

4A / 9 / 12 Rathmann 

 

Friedhof Delstern 

Grabstätte Name 

39D / - / 8-9 Wetzlar 

 

Friedhof Haspe 

Grabstätte Name 

6 / 9 / 19 Both 

 

Friedhof Loxbaum 

Grabstätte Name 

12A / - / 52 Wehrenbrecht 

38 / - / 45-46 Gerhardt 
 

Rechte, die der beabsichtigten Einziehung entgegenstehen, können in-
nerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
beim Wirtschaftsbetrieb Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich (Post-
fach 4249, 58042 Hagen) oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132   136) 
beantragt bzw. geltend gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
 

Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen werden durch die 
Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung ent-
schädigungslos entfernt und entsorgt. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen das Abräumen einer Grabstätte kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der „Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver-
waltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-West-
falen (ERVVO VG/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S. 548), einzu-
reichen. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften bei-
gefügt werden. 
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Hagen, 12.07.2021      Hans-Joachim Bihs (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Vernachlässigung von Grabstätten gemäß § 27 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Die nachstehend aufgeführten Grabstätten sind nicht entsprechend der 
Vorschriften der Friedhofssatzung hergerichtet oder gepflegt und der 
Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Haspe 

Grabstätte Name 

21 / 6 / 9 Mey 

21 / 12 / 5 Mey 

 

Friedhof Altenhagen 

Grabstätte Name 

42 / - / 31-32 Wilwert 

1 / - / 83-84 Scharfenkamp 

11 / 4 / 5 Graf 

44A / - / 16A-16B Schmittmann 

 

Friedhof Halden 

Grabstätte Name 

17 / - / 34 Herbst 

 

Friedhof Loxbaum 

Grabstätte Name 

18 / - / 67-68 Loppnow 
 

Die Betroffenen werden im Wege dieser öffentlichen Bekanntmachung 
aufgefordert, die Pflege der Gräber wiederaufzunehmen oder zu ver-
anlassen und mindestens in einfacher Form (Laub- und Unkraut-
beseitigung) bis zum Ende der Nutzungszeit sicherzustellen. Gleichzeitig 
mit dieser öffentlichen Bekanntmachung erfolgt ein einmonatiger Hinweis 
auf der Grabstätte. 
 

Wird diese Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten befolgt, wer-
den die Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung abgeräumt, einge-
ebnet und eingesät. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

 
 

http://www.hagen.de/


 
 
 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Fachbereich des Oberbürgermeisters, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Heike Heinig, Telefon 02331 2072687 und E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 

 
 

179 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen das Abräumen, Einebnen und die Einsaat einer Grabstätte kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der „Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-
gerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S. 548), 
einzureichen. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften bei-
gefügt werden. 
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Hagen, 12.07.2021 Hans-Joachim Bihs (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) –Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Abräumen von Einzelgrabfeldern gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung 
des Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts 
der Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Auf dem kommunalen Friedhof Haspe sollen im Laufe des Jahres 2021 
Einzelgrabfelder oder Teile von ihnen abgeräumt werden. Die Ruhezeit 
des letztbestatteten Toten in diesem Grabfeld ist abgelaufen. Es handelt 
sich um Grabstätten für Sargbestattungen im Feld 
Block 7 Reihe 4 Grabstätte 1 bis 17, Block 7 Reihe 5 Grabstätte 1 bis 9, 
Block 8 Reihe 1 Grabstätte 1 bis 14 und um die Grabstätten für 
Urnenbeisetzungen im Grabfeld Block 1 Reihe 3 A Grabstätte 27 bis 31. 
 

Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, ist 
die Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung be-
rechtigt, diese entschädigungslos zu entfernen und weiterzuverwenden 
oder zu entsorgen. 
Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen das Abräumen einer Grabstätte kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der „Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-
gerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG)“ vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S. 548), ein-
zureichen. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften bei-
gefügt werden. 
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Hagen, 12.07.2021 Hans-Joachim Bihs (Vorstand) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Wahl des 20. Deutschen Bundestages am 26. September 2021 
für den Wahlkreis 138 Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I 
Absenkung des Quorums für Unterstützungsunterschriften 
 

Unter Bezug auf meine Bekanntmachung „Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlä-gen für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages am 
26. September 2021 für den Wahlkreis 138 Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis 
I“ vom 25.02.2021 (Amtsblatt Nr. 13/2021 vom 05.03.2021, S. 46) weise 
ich auf folgende Gesetzesänderung hin:  
Mit dem 26. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (Bundes-
gesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 9. Juni 
2021) wird mit dem neu eingefügten § 52a geregelt, dass Kreis-
wahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge 
ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, bei 
der Wahl des 20. Deutschen Bundestages nur von mindestens 50 (statt 
vorher 200) Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein müssen.  
 

Hagen, 28. Juni 2021 Stadt Hagen  
                                   Der Oberbürgermeister als Kreiswahlleiter 
                                   In Vertretung Christoph Gerbersmann 
                                   (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Lleshi, Gjovalin, wohnhaft: Via Licconi 4 – 6, 11100 Aosta, 
Italien,  liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hil-
fen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugssetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 08.07.2021, 
Aktenzeichen 55/7123-52825. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Loock, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 12.07.2021           i.V. Christoph Gerbersmann 
                                          (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Satzung der Stadt Hagen über erstmalige Verlängerung der 
Geltungsdauer der Veränderungssperre für den Geltungsbereich 
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes 
zwischen der Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung 
 

vom 
 

12.07.2021 
 

Aufgrund der §§ 14,16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl I, S. 1728), in Verbindung 
mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666, SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.09. 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt 
Hagen in seiner Sitzung am 24.06.2021 die nachstehende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Anordnung 

 

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre vom 02.09.2019 für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans I. Nachtrags-
satzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 

http://www.hagen.de/


 
 

 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Fachbereich des Oberbürgermeisters, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Heike Heinig, Telefon 02331 2072687 und E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 

 
 

180 

Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung - wird gemäß § 17 
Abs. 1 S. 3 BauGB bis zum 06.09.2022 verlängert. 
 

Sie tritt außer Kraft, wenn der aufzustellende Bebauungsplan I. Nach-
tragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der 
Schwerter-, Turm- und Kleine Straße - 1. Änderung rechtsverbindlich ist, 
spätestens jedoch nach Ablauf des 06.09.2022. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Veränderungssperre ist in e-
inem Lageplan (M 1:1000) festgelegt, der während der Dienststunden 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Ver-
waltungsgebäude D, Rathausstraße 11, Zimmer 110 eingesehen werden 
kann. Der Geltungsbereich entspricht dem Beschluss vom 29.08.2019. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 07.09.2021 in Kraft. 
 

– Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 
 

 
Hinweis auf die Rechtsfolgen: 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 

Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB  
1. eine nach der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-

letzungen der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
gegenüber der Stadt Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung und 
Stadtplanung) Verwaltungsgebäude, Rathausstr.11, 58095 Hagen 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
schriftlich geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der zurzeit gültigen Fassung kann die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hagen 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Hagen,12.07.2021                   i.V. Christoph Gerbersmann 
                                                (Stadtkämmerer und 1. Beigeordneter 
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